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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Image der Schweiz im Ausland

Die Romanfigur «Heidi» und ihre Bedeutung für das Image der Schweiz als Alpenland
erhielten 2019 mit einer Ausstellung und einem Buchbeitrag gleich mehrfache
Aufmerksamkeit, was sich auch in den Medien widerspiegelte.
Die Geschichte des Alpenmädchens von Johanna Spyri war in den 1970er Jahren als
Trickfilmserie umgesetzt worden und hatte in der Folge weltweite Berühmtheit erlangt.
Das Landesmuseum in Zürich zeigte zwischen Juli und Oktober 2019 eine Schau über
die japanische Anime-Serie Heidi. Die Ausstellung wurde von Expertinnen und Experten
der Universität Zürich sowie einem japanischen Expertenteam betreut und fokussierte
nicht nur die Serie, sondern durchleuchtete auch die wirtschaftlichen und kulturellen
Beziehungen zwischen der Schweiz und Japan.
Insbesondere in Japan, wo sich die Bevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg nach
einem Gegengewicht zur Industrialisierungs- und Technologisierungswelle gesehnt
habe, die das Land gerade durchlebt habe, sei das Image einer idyllischen Schweiz
durch Heidi stark geprägt worden. Doch auch in der Schweiz und insgesamt über 20
anderen Ländern sei Heidi für ein Millionenpublikum ausgestrahlt worden, sodass die
Serie schliesslich bald mindestens ebenso bekannt wurde wie das Buch von Spyri, wie
verschiedene Medien im Vorfeld über die Ausstellung berichteten.
Für die Recherchen zur Serie seien in den 1970er Jahren die vier federführenden
Künstler, welche teilweise später auch an der Gestaltung von Super Mario oder
Pokémon sowie der Gründung des weltbekannten «Studio Ghibli» beteiligt waren, nach
Maienfeld in Graubünden gereist und hätten schweizerische «Landschaften, Kinder,
Senioren, Pferdewagen und allerlei Alltagsgegenstände» künstlerisch studiert, wodurch
die Gestaltung der Serie massgeblich beeinflusst worden sei. Die Künstler hätten
teilweise in einer Alphütte auf dem Ochsenberg gewohnt, der mittlerweile als
«Heidialp» vermarktet werde. 
Ferner widmete Nationalrätin Min Li Marti (sp, ZH) dem Alpenmädchen einen
Buchbeitrag in «Unsere Schweiz – Ein Heimatbuch für Weltoffene». Dort gestand Marti,
dass sie «Heidi-Kassettli» liebe. Im Buch, so ein kritischer Bericht der Aargauer Zeitung
im Juli, versuchten über 50 Autorinnen und Autoren den bis anhin von konservativen
Kreisen beanspruchten Heimatbegriff für ein linkes Publikum zu definieren. Dies sei ein
gar nicht so einfaches Unterfangen, sei doch der Begriff zentrales Element des
Nationalsozialismus' gewesen und bereits davor von der politischen Linken stets
abgelehnt worden. Deshalb sei das Buch, so das ernüchternde Fazit der Zeitung, je
nach Betrachtungsweise als «reflektiert und selbstkritisch» oder aber als «nicht enden
wollenden Eiertanz zwischen zwei Buchdeckeln» zu bezeichnen.
Auch die Weltwoche berichtete über Heidi, allerdings über den 2015 gedrehten Realfilm
von Alain Gsponer, denn der Film wurde am 16. Mai 2019 in Kinos der Volksrepublik
China ausgestrahlt und die Zuschauenden sollen vom Film «begeistert gewesen sein».
Enttäuscht würden die chinesischen Touristengruppen in Zukunft aber wohl wieder aus
der Schweiz abreisen, prognostizierte die Weltwoche. Denn wenn diese wegen dem
Film nun auf ein Selfie mit dem Alpenmädchen ins «Heidiland» – so auch der Name der
Touristenregion zwischen Bad Ragaz und dem Walensee – reisten, dann würden sie dort
besagtes Heidi gar nicht finden. 1

ANDERES
DATUM: 29.07.2019
CHRISTIAN GSTEIGER

Rechtsordnung
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Datenschutz und Statistik

Wie schon in der Vernehmlassung stellte sich auch im Nationalrat die Frage der
Aufgabenteilung zwischen Staat und Privatwirtschaft als der zentrale Knackpunkt des
Bundesgesetzes über elektronische Identifizierungsdienste (E-ID-Gesetz) heraus.
Während Eintreten in der Frühjahrssession 2018 unbestritten war, wurde lange und
ausführlich über einen Rückweisungsantrag der links-grünen Kommissionsminderheit
diskutiert, mit dem der Bundesrat beauftragt werden sollte, eine Vorlage auszuarbeiten,
die die Ausstellung der E-ID als öffentliche Aufgabe definiert, die der Bund allenfalls
mittels Leistungsauftrag an Private übertragen könnte. Die SP- und die Grüne Fraktion
unterstützten die Rückweisung mit dem Argument, analoge Ausweise wie der Pass und
die Identitätskarte würden auch vom Staat ausgegeben. Alle übrigen Fraktionen
sprachen sich jedoch für die vom Bundesrat vorgeschlagene Lösung aus, wonach die
Prüfung und Bestätigung der Identität einer Person dem Staat zufallen, die
technologische Umsetzung der E-ID hingegen von der Privatwirtschaft übernommen
werden soll. Sie betonten, privatwirtschaftliche Anbieter könnten besser auf die
technologischen Entwicklungen und die Bedürfnisse der Anwenderinnen und Anwender
reagieren, was die E-ID sicherer und nutzerfreundlicher mache; die Innovation werde
durch den Wettbewerb gefördert. Mit 131 zu 53 Stimmen bei 2 Enthaltungen wurde das
links-grüne Lager überstimmt und der Rückweisungsantrag abgelehnt.
Auch in der Detailberatung stand das links-grüne Lager mehr oder weniger isoliert; alle
dessen Minderheitsanträge wurden mit grosser Mehrheit abgelehnt. Die Streichung der
Sorgfaltspflichten für E-ID-Inhaberinnen und -Inhaber aus dem Gesetz, wie erstens von
einer Minderheit Arslan (basta, BS) gefordert, ändere nichts an der Rechtslage, so die
Ansicht der ablehnenden Ratsmehrheit, da die Verschuldenshaftung des OR ohnehin
zum Tragen komme – d.h. haftbar ist grundsätzlich, wer in Verletzung von
Sorgfaltspflichten einen Schaden verursacht. Um die E-ID nutzen zu können, müssen
die Antragstellerinnen und Antragsteller zweitens einwilligen, dass ihre persönlichen
Daten ans Fedpol übermittelt werden, damit dieses die Identität bestätigen kann.
Ebenfalls eine Minderheit Arslan beantragte, diese Einwilligung durch eine
Kenntnisnahme der Übermittlung zu ersetzen, da man sie nicht verweigern könne,
sofern man die E-ID nutzen möchte, und unterlag damit der Mehrheit, die fand, die
Formulierung mache hier letztendlich keinen Unterschied, wobei die Einwilligung
einfacher verständlich sei. Drittens wollte eine Minderheit Marti (sp, ZH) dem Bund die
Möglichkeit einräumen, ein eigenes E-ID-System zu betreiben bzw. sich an einem
bestehenden System zu beteiligen, und zwar nicht nur wie im Entwurf vorgesehen,
wenn der Markt kein Angebot mit den für behördliche Applikationen geforderten
Sicherheitsniveaus «substanziell» und «hoch» bereitstellt. Damit sollte verhindert
werden, dass bei Nichtfunktionieren der Marktlösung, z.B. infolge Vertrauensverlust
nach Hackerangriffen oder Ausstieg der Anbieter aufgrund zu geringer Rentabilität, gar
keine E-ID mehr angeboten wird. Der Ratsmehrheit zufolge sei jedoch ein Staatseingriff
nur subsidiär zum Markt akzeptabel und eine Mehrheitsbeteiligung von
Bundesunternehmen an E-ID-Anbietern nicht wünschenswert, weshalb es keine solche
Bestimmung brauche; mit Minderheitsanteilen seien die SBB, die Post und die
Swisscom auch ohne explizite gesetzliche Grundlage bereits am SwissSign-Konsortium
beteiligt. Viertens solle die Beantragung einer E-ID nicht nur wie vom Bundesrat
vorgesehen online direkt beim Anbieter, sondern auch analog auf der Gemeindekanzlei
oder beim Passbüro eingeleitet werden können, um Nicht-Digital-Natives den Zugang
zu erleichtern, so ein Minderheitsantrag Flach (glp, AG). Die ablehnende Mehrheit
argumentierte jedoch, man wolle den Gemeinden und Kantonen keine Zusatzaufgaben
aufbürden und ohnehin würden Personen, die nicht mit dem Internet vertraut sind,
keine E-ID benutzen. Weitere Minderheiten forderten vergebens die sofortige
Vernichtung der Daten durch die Identity Provider, statt wie vorgesehen die Löschung
nach sechs Monaten, ein explizites Verbot der kommerziellen Nutzung dieser Daten
(beide Arlsan), die Anbindung der Preise an die tatsächlich anfallenden Kosten (Marti)
und ausdrückliche Garantien, dass staatliche Dienstleistungen auch weiterhin ohne E-
ID zugänglich und eine E-ID auch ohne Kundenbeziehung zum Anbieter erhältlich sein
müssen (beide Mazzone, gp, GE).
Als Einzige mit ihrem Minderheitsantrag erfolgreich war Andrea Gmür-Schönenberger
(cvp, LU), die Bundesrätin Karin Keller-Sutter sowie eine knappe Ratsmehrheit von der
Notwendigkeit überzeugen konnte, den barrierefreien Zugang zur E-ID im Gesetz zu
verankern, sodass Menschen mit Behinderung bei der Beantragung einer E-ID nicht
benachteiligt werden. Als zweite substanzielle Änderung am bundesrätlichen Entwurf
ergänzte der Nationalrat das Gesetz auf Antrag seiner Kommission dahingehend, dass
die Identity Provider allen Personen, die einen Antrag stellen und die Voraussetzungen
erfüllen, eine E-ID ausstellen müssen. Der Bundesrat plädierte vergeblich für die
Wirtschaftsfreiheit der privaten Anbieter. Mit 181 zu 1 Stimme war die grosse Kammer

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.03.2019
KARIN FRICK
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der Ansicht, dass niemand von der E-ID ausgeschlossen werden soll. Das viel und heftig
diskutierte, am Ende gegenüber dem Entwurf des Bundesrates aber nur leicht
angepasste Gesetz passierte die Gesamtabstimmung im Nationalrat schliesslich mit 128
zu 48 Stimmen bei 4 Enthaltungen; dagegen votierten die Fraktionen der Grünen und
der SP – letztere mit einer Ausnahme – geschlossen. 2

In der Herbstsession 2019 ging das Bundesgesetz über elektronische
Identifizierungsdienste (E-ID-Gesetz) in die Differenzbereinigung. In der ersten Runde
konnte sich die bürgerliche Mehrheit im Nationalrat bei allen Streitpunkten
durchsetzen, womit die Volkskammer an ihren ursprünglichen Positionen festhielt und
keine grosse Kompromissbereitschaft an den Tag legte. Obwohl sich die Frage um das
Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die E-ID wie ein roter Faden durch die
Debatte zog, schienen die diesbezüglichen Überlegungen die Entscheidungen des Rats
nur wenig zu beeinflussen. So lehnte der Nationalrat sowohl den von einer Minderheit
Arslan (basta, BS) geforderten Zwang als auch die vom Ständerat eingeführte,
vorbedingungslose Möglichkeit für den Staat zur Herausgabe einer E-ID ab und hielt an
der rein subsidiären staatlichen Herausgabe fest, obwohl sich Bundesrätin Karin Keller-
Sutter für den ständerätlichen Kompromiss ausgesprochen hatte. Der Staat sollte sich
auch nicht wie vom Ständerat vorgesehen an privaten E-ID-Anbietern (Identity
Providern) beteiligen können. Des Weiteren hielt die grosse Kammer an der Nennung
der Sorgfaltspflichten im E-ID-Gesetz fest und strich lediglich die Delegationsnorm,
welche die Konkretisierung der Sorgfaltspflichten durch den Bundesrat vorgesehen
hätte. Eine Minderheit Flach (glp, AG) blieb mit dem Vorschlag eines Mittelwegs
erfolglos, der das explizite Verbot der Weitergabe der E-ID streichen, die abstrakte
Beschreibung der Sorgfaltspflichten aber beibehalten wollte. Ebenfalls erfolglos blieb
die durch Beat Flach eingebrachte Forderung des Konsumentenschutzes, dass
Dienstleistungen, für die eine E-ID der Sicherheitsstufe «niedrig» ausreicht, auch ohne
E-ID genutzt werden können müssen. Da die Angst, im Internet eine Datenspur zu
hinterlassen, nachvollziehbar sei, hatte sich Bundesrätin Keller-Sutter auch hierfür
vergebens stark gemacht. Die vom Ständerat neu eingeführte E-ID-Kommission
(Eidcom) als unabhängige Stelle zur Anerkennung und Kontrolle der Identity Provider
blieb im Nationalrat vorerst ebenso chancenlos wie die von der Schwesterkammer
verschärften Datenschutzbestimmungen.
Im Ständerat erklärte es Kommissionssprecher Beat Vonlanthen (cvp, FR) zum Ziel
dieses Gesetzgebungsprozesses, dass das Gesetz bzw. die E-ID «vertrauenswürdig sein
und in einer allfälligen Volksabstimmung bestehen können» müssten. In diesem Lichte
hielt die Kantonskammer an ihren Positionen zur Möglichkeit für eine staatliche
Herausgabe der E-ID und für eine staatliche Beteiligung an Identity Providern sowie zur
Einführung der Eidcom, die sie allesamt als zentral für die Vertrauensbildung in der
Bevölkerung erachtete, stillschweigend fest. Einen Schritt auf ihre Schwesterkammer zu
machte sie bei den Sorgfaltspflichten, wo sie sich für den zuvor im Nationalrat
diskutierten, aber dort noch abgelehnten Mittelweg Flach entschied. Mit der im
Nationalrat abgelehnten, zwingenden Alternative zur E-ID bei Dienstleistungen, die nur
Sicherheitsstufe «niedrig» verlangen, fand das Anliegen des Konsumentenschutzes im
Ständerat Gehör und wurde ins Gesetz aufgenommen. Zugeständnisse an den
Nationalrat machte die kleine Kammer auch beim Datenschutz, indem sie einen
Kompromiss einführte, wonach die Zweckbindung der Datenverarbeitung erhalten
bleiben, eine Bearbeitung durch Dritte im Rahmen des Datenschutzgesetzes aber
erlaubt sein soll, um die konzerninterne Arbeitsteilung und das Outsourcing der
Datenbearbeitung nicht zu verunmöglichen.
Während sich der Nationalrat bei den Sorgfaltspflichten schliesslich auf den Mittelweg
Flach einliess und diese Differenz damit ausräumte, brachte die RK-NR einen neuen
Vorschlag betreffend die Rolle des Staates vor. Demnach soll der Staat nur dann selber
ein E-ID-System betreiben dürfen, wenn die Zwecke der E-ID gemäss Art. 1 BGEID nicht
erfüllt werden. Der Bundesrat unterstützte diese Subsidiaritätsregel nun, da sie die
Voraussetzungen für das Tätigwerden des Staates klar formuliere und der Bund auch
ohne diese Einschränkung ohnehin nur mit gebührender Zurückhaltung agiert hätte.
Entgegen einer Minderheit Min Li Marti (sp, ZH), die von der SP-, der Grünen- sowie
einzelnen Mitgliedern der FDP-Fraktion getragen wurde und an der ständerätlichen
Version festhalten wollte, entschied sich die grosse Kammer für diesen neuen
Kompromiss. Bezüglich der Eidcom hatte sich die Mehrheit der RK-NR seit der letzten
Beratung umstimmen lassen; sie setzte sich nun gemeinsam mit dem Bundesrat für
deren Einführung als unabhängige Aufsicht ein, da der Staat, würde er subsidiär tätig,
sich im Falle der Aufsicht durch das Informatiksteuerungsorgan des Bundes letztlich
selber beaufsichtigen würde. Die Mehrheit des Nationalratsplenums liess sich davon
überzeugen und schloss sich mit 113 zu 69 Stimmen dem Ständerat an, während die

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.09.2019
KARIN FRICK

01.01.90 - 01.01.20 3ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



SVP- und die BDP-Fraktionen sowie einige FDP-Vertreterinnen und -vertreter dagegen
votierten. Dem ständerätlichen Kompromiss beim Datenschutz stimmte die grosse
Kammer stillschweigend ebenfalls zu.
In der einen verbleibenden Differenz zum subsidiären E-ID-System des Bundes schloss
sich der Ständerat schliesslich stillschweigend dem neuen nationalrätlichen Vorschlag
an. Die so bereinigte Vorlage passierte die Schlussabstimmung im Nationalrat mit 144 zu
51 Stimmen bei 2 Enthaltungen und jene im Ständerat mit 35 zu 2 Stimmen bei 8
Enthaltungen. Wie bereits seit längerem angekündigt, zeigten sich die SP und die
Grünen nicht zufrieden mit dem Gesetz, weil sie sich die Herausgabe der E-ID durch
den Staat gewünscht hätten. Das letzte Wort in dieser Angelegenheit dürfte wohl das
Volk haben, mutmasste die Presse. 3

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Personal

Weil der Bundesrat die Annahme des Postulats von Min Li Marti (sp, ZH) beantragt hatte,
hätte die Idee einer kurzfristigen Beschäftigung von IT-Spezialistinnen und
-Spezialisten in der Bundesverwaltung im Rahmen eines Innovation-Fellowship-
Programms eigentlich stillschweigend überwiesen werden können. Die Ausarbeitung
eines Vorschlags zum befristeten Engagement von talentierten Spezialistinnen und
Spezialisten zwecks Verstärkung des Innovationspotenzials der Bundesverwaltung
wurde jedoch von Matthias Jauslin (fdp, AG) bekämpft, was eine Diskussion im Rat nötig
machte. 4

POSTULAT
DATUM: 22.03.2019
MARC BÜHLMANN

Die Diskussion um das von Matthias Jauslin (fdp, AG) bekämpfte Postulat von Min Li
Marti (sp, ZH) für eine kurzfristige Beschäftigung von IT-Spezialistinnen und
-Spezialisten zwecks Zusammenarbeit mit IT-Fachleuten aus der Verwaltung im
Rahmen eines Innovation-Fellowship-Programms fand in der Sommersession 2019
statt. 
Die Zürcher SP-Vertreterin legte dar, dass der Austausch zwischen jungen IT-Talenten
aus der Wirtschaft und den Verantwortlichen in der Bundesverwaltung zu einem
eigentlichen Digitalisierungsschub führen könne. Gemeinsam könnten neue,
bedürfnisgerechte und innovative Projekte angegangen werden, die erst noch billiger
sein könnten als extern in Auftrag gegebene Produkte. Matthias Jauslin erachtete
Innovation ebenfalls als wichtig, gab aber zu bedenken, dass es bereits zahlreiche
Projekte und Programme gebe und das Postulat lediglich eine weitere Baustelle
bedeute, die zusätzlichen bürokratischen Aufwand generiere, den die
Bundesverwaltung zu tragen habe. Es sei besser, sich auf laufende Projekte zu
konzentrieren und diese zu Ende zu führen, als immer wieder neue «Zeitfresser» zu
generieren, die den Erwartungen dann nicht entsprechen würden. Der Bundesrat, der
das Postulat zur Annahme empfohlen hatte, wurde von Finanzminister Ueli Maurer
vertreten. Die Verwaltung gehöre hinsichtlich neuer Technologien «wahrscheinlich
nicht ganz zu den innovativsten» und deshalb sei die ja doch recht bescheidene
Forderung des Postulats, während eines Jahres zwei Fellows an einer
Querschnittfunktion einzubinden, sehr zu begrüssen. Der Bundesrat gedenke sowieso,
in eine ähnliche Richtung zu gehen und mit der Annahme des Postulats hätte er auch
formal die Zustimmung des Parlaments. Diese wurde ihm in der Abstimmung in der Tat
erteilt: Mit 116 zu 70 Stimmen (1 Enthaltung) wurde das Postulat angenommen. Nur die
geschlossene SVP-Fraktion und sechs der total 31 anwesenden FDP-Mitglieder lehnten
den Vorstoss ab. 5

POSTULAT
DATUM: 12.06.2019
MARC BÜHLMANN
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Parlamentsmandat

Mittels parlamentarischer Initiative wollte Min Li Marti (sp, ZH) die Regelungen zur
Ausstandspflicht von Parlamentsmitgliedern erneuern. Die aktuell geltenden
Bestimmungen seien viel zu rudimentär. Nur mit einer klareren Regelung könne
verhindert werden, dass die Meinung entstehe, Parlamentarierinnen und
Parlamentariern ginge es nur um ihre eigenen Interessen. 
Die Forderung stiess allerdings weder bei der SPK-NR noch im Nationalrat auf offene
Ohren. Die Kommission, die mit 17 zu 7 Stimmen bei einer Enthaltung entschied, der
Initiative keine Folge zu geben, fragte rhetorisch, ob es auf Bundesebene überhaupt
eine Ausstandspflicht geben könne, mit Ausnahme der bereits geregelten Oberaufsicht,
da ja im Rat kaum Einzelakte, sondern generell-abstrakte Normen verabschiedet
würden. Der Forderung der Initiantin, dass ein Ratsmitglied in den Ausstand treten
müsste, wenn es «als Einzelnes» direkt betroffen sei, könne nicht nachgekommen
werden, da erstens die Bestimmung dieses Falles schwierig sei und es zweitens wohl
häufig vorkomme, dass Ratsmitglieder in ihrer Funktion als (Verbands-
)Interessenvertretung oder als nebenberuflich tätige Milizparlamentarierinnen und
Milizparlamentarier von einem Gesetz profitieren könnten; dies gelte nicht als Grund,
um in den Ausstand zu treten. Freilich sei es eine Frage des Anstandes, dies bei starker
persönlicher Betroffenheit freiwillig zu tun: Eine Regelung brauche es hierfür aber
nicht. 
Auch im Rat wurde die Initiative mit 130 zu 58 Stimmen bei 4 Enthaltungen abgelehnt.
Diskussion wurde – neben dem Votum der Initiantin und der Kommissionssprecher –
keine gewünscht. Die Stimmen der Minderheit stammten aus dem links-grünen Lager,
unterstützt von der GLP und zwei SVP-Fraktionsmitgliedern. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.09.2018
MARC BÜHLMANN

Wahlen

Kommunale Wahlen

Die Ausgangslage für die Stadtratswahlen 2018 in Zürich präsentierte sich überaus
spannend: Nachdem Andres Türler (ZH, fdp) und Gerold Lauber (ZH, cvp) ihren Verzicht
auf eine erneute Kandidatur für den Stadtrat erklärt hatten, waren in Zürich zwei der
neun Stadtratssitze neu zu besetzen. Kandidatinnen und Kandidaten für diese Sitze gab
es zuhauf: Neben den sieben Bisherigen Corinne Mauch (ZH, sp), Claudia Nielsen (ZH,
sp), André Odermatt (ZH, sp), Raphael Golta (ZH, sp), Daniel Leupi (ZH, gps), Richard
Wolff (ZH, al) und Filippo Leutenegger (ZH, fdp) gab es 11 weitere Kandidaturen: Karin
Rykart von den Grünen wurde innert kürzester Zeit als realistische Nachfolgerin des
zurücktretenden Gerold Lauber gewertet, da sie neben ihrer Partei auch von SP und AL
unterstützt wurde. Das bürgerliche «Top 5»-Bündnis umfasste neben dem Bisherigen
Leutenegger als «Zugpferd» (Tages-Anzeiger), der auch für das Stadtpräsidium
kandidierte, Michael Baumer von der FDP, Susanne Brunner und Roger Bartholdi von
der SVP sowie Markus Hungerbühler von der CVP. Als Alternative zu den zwei Blöcken
präsentierte sich GLP-Kandidat Andreas Hauri, der für die «progressive Mitte» antrat
und mit der Forderung eines Digitalministers zur Koordination der vielen Digitalprojekte
auf sich aufmerksam machen wollte. Kaum Wahlchancen sprachen die Medien den
übrigen Kandidatinnen und Kandidaten zu: Die 23-Jährige Nina Hüsser, Co-Präsidentin
der kantonalen Juso, wurde vom Zürcher Gewerkschaftsbund, nicht aber von ihrer
Mutterpartei empfohlen. Claudia Rabelbauer, Kandidatin der EVP, trat nach Ansicht
einiger Medien insbesondere zur Stadtratswahl an, um Werbung für ihre Partei zu
machen – vier Jahre zuvor hatte die EVP das Quorum nicht erreicht und dadurch alle
ihre Sitze verloren. Sie hatte damals auf eine Stadtratskandidatur verzichtet. Hatte die
EVP überdies 2014 noch mit der EDU zusammengespannt, war dies in diesem Jahr nicht
mehr der Fall. Im Gegenzug trat auch die EDU mit Thomas Ucar als eigenem
Stadtratskandidaten an. Hinzu kamen Anthony Edward Monn,  und Hans Ulrich
Flückiger, die bereits 2014 angetreten waren, sowie Christian Schaub, der mit skurrilen
Forderungen wie der Umbenennung des Uetlibergs seinen Wahlkampf als Satire sah und
mit dem Wahlslogan «Christian Schaub: arrogant, neurotisch, heimlifeiss» antrat. Für
den Wahlkampf spannten SP, Grüne und AL in einem losen Bündnis zusammen und
empfahlen sich gegenseitig zur Wahl. Dabei fiel insbesondere die Kampagne der SP auf,
deren Vertreterinnen und Vertreter bis Ende Jahr von Tür zu Tür gingen und in über
2000 Besuchen den direkten Kontakt mit der Bevölkerung suchten. Stadtpräsidentin
Corinne Mauch, die sich ebenfalls an der Aktion beteiligte, erklärte, man wolle damit
«der Bevölkerung den Puls fühlen». Bis zum Wahltag wollte die SP zudem 15‘000
Telefongespräche mit Stadtzürcherinnen und Stadtzürchern führen. 
Viel mediale Aufmerksamkeit erhielt auch das bürgerliche «Top 5»-Bündnis von SVP,
FDP und CVP. Es wurde dabei betont, dass dieses im Vergleich zu vor 4 Jahren deutlich

WAHLEN
DATUM: 04.03.2018
ANJA HEIDELBERGER
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besser harmoniere – keine Partei liess sich zu Spitzen gegen ihre Mitkonkurrenten
hinreissen. Noch nicht einmal das Plakat der SVP, mit dem sie dazu aufrief, den
«Saustall Stadtrat aus[zu]misten», sorgte zum Erstarenen der Medien für negative
Kommentare der anderen bürgerlichen Parteien. Bereits im September 2017 hatten die
Bürgerlichen ihr Wahlprogramm präsentiert, das etwa die Verbesserung der
Standortattraktivität, die Förderung von Gewerbe, Industrie und Dienstleistungen,
bessere Rahmenbedingungen für Finanzen und Steuern, flüssigen Verkehr sowie eine
Erhöhung der Sicherheit forderte. Das Komitee wurde nicht müde, insbesondere die
jährlichen Millionendefizite in den Stadtspitälern sowie die hohe Verschuldung der
Stadt zu kritisieren. 
Viel Aufmerksamkeit in diesen Stadtratswahlen erhielt Claudia Nielsen, wenn auch in
einem negativen Sinne. Bereits vor Kampagnenstart stand sie aufgrund der zahlreichen
Probleme bei den Stadtspitälern unter Druck; unter anderem war ihre Spitalstrategie
zur Behebung der Defizite der Spitäler und zum Abbau des Schuldenbergs von einer
Gemeinderatskommission als zu unbestimmt zurückgewiesen worden, woraufhin ihr ein
Beirat aus fünf weiteren Stadtratsmitgliedern zur Seite gestellt worden war. Immer
wieder kritisiert wurde in den Medien auch die Personalpolitik von Nielsen,
insbesondere der Personalverschleiss in ihrem Departement. Dies hatte zur Folge, dass
Nielsen im Dezember 2017 in einer Vorwahlbefragung von Sotomo für die NZZ
abgeschlagen auf dem 13 Platz landete – nur 27 Prozent aller Umfrageteilnehmenden
und nur 48 Prozent aller SP-Wählenden wollten im März 2018 Nielsens Namen auf den
Wahlzettel schreiben. Nielsen bezeichnete das Ergebnis als «Dämpfer», erhielt jedoch
weiterhin deutlichen Zuspruch ihrer Partei, die in einem Unterstützungsaufruf an die
SP-Mitglieder die «völlig überrissene Kritik von rechts» anprangerte. Im Februar aber
gab Claudia Nielsen, völlig unerwartet für die medialen Kommentatoren, ihren Verzicht
auf die Stadtratswahlen bekannt. Als Grund dafür nannte sie «reglementswidrige
Verbuchungen» und «Verwendungen von ärztlichen Honoraren» im Triemlispital. Sie
habe diese gestoppt und eine Administrativuntersuchung eingeleitet, wolle aber
politische Verantwortung dafür übernehmen und verzichte daher auf eine erneute
Kandidatur. Zwar zeigten sich die Medien in der Folge einig, dass die Verbuchungen
nicht krimineller Natur gewesen seien – Spitalärzte hatten Leistungen wie
Weiterbildungen oder Kongresse bezahlt, die eigentlich das Spital hätte übernehmen
müssen – und es auch nicht um sehr hohe Beträge gegangen sei, trotzdem hätten sie
gegen die städtischen Bestimmungen verstossen. Nielsens Rückzug wurde denn auch
nicht nur auf diesen einzelnen Vorfall, sondern auf die Fülle an negativer
Rückmeldungen zurückgeführt.
Vom Rückzug auf dem kalten Fuss erwischt wurde auch ihre Partei, die damit nur drei
Wochen vor dem Urnengang eine von ihren vier Stadtratskandidatinnen und
-kandidaten verlor. Nachdem mit Jacqueline Badran, die ihre «Mission» (Badran) im
Nationalrat als noch nicht abgeschlossen erachtete, und Min Li Marti, die erst zwei
Wochen zuvor ein Kind bekommen hatte und sich keinen Wahlkampf antun wollte, die
einzigen für die SP in Frage kommenden Ersatzkandidatinnen abgesagt hatten,
verzichtete die Partei auf eine vierte Kandidatur und gab damit ihren vierten Sitz
kampflos auf. Das Ziel der Partei bei den Wahlen liege nun darin, die 40
Gemeinderatssitze zu halten und weiterhin stärkste Partei zu bleiben, erklärte Co-
Präsident Marco Denoth gegenüber den Medien. 
Die Medien diskutierten in der Folge insbesondere, was dieser Rückzug Nielsens für
Karin Rykart und Andreas Hauri bedeute. Rykarts Wahl galt nun als beinahe sicher und
auch für Hauri stünden die Chancen gut, war man sich einig: Die zweite Wahlumfrage,
die noch vor dem Entscheid Nielsens durchgeführt worden war, sah Hauri auf dem
neunten Platz. Der Grünliberale schien bei den Grünen, der SP und vereinzelt auch bei
der FDP gut anzukommen, die AL empfahl ihn sogar zur Wahl, um damit die Wahl der
SVP-Kandidatin Brunner zu verhindern.
Eher schlecht standen die Vorzeichen zu diesem Zeitpunkt für die «Top 5»: Obwohl die
Medien immer wieder die gute Zusammenarbeit zwischen den drei bürgerlichen
Parteien betonten, sprachen die Vorumfragen eine andere Sprache. Gemäss Umfrage
hatten SVP, FDP und CVP Mühe, ihre Wählerinnen und Wähler parteiübergreifend von
der Wahl der übrigen Mitglieder der gemeinsamen Liste zu überzeugen. Nur 45 Prozent
der FDP-Wählenden und 39 Prozent der SVP-Wählenden gaben in der Umfrage dem
CVP-Kandidaten Markus Hungerbühler ihre Stimme und auch Michael Baumer, Susanne
Brunner und Roger Bartholdi erhielten nur rund zwei Drittel der Stimmen von der
jeweils anderen Partei.
Je näher der Wahltermin kam, desto deutlicher wurde, dass eine hohe
Stimmbeteiligung zu erwarten war. Eineinhalb Wochen vor Urnengang waren bereits
21.9 Prozent der Wahlzettel eingegangen, vier Jahre zuvor waren es 17.6 Prozent
gewesen. Erklärt wurde dies durch die gleichentags stattfindende eidgenössische
Abstimmung über die No-Billag-Initiative. 
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Am Wahlsonntag, dem 4. März 2018, bestätigten sich die Erwartungen der Medien
grösstenteils. Die Wahlbeteiligung lag mit 43.2 Prozent relativ hoch. Problemlos
schafften alle Bisherigen – Corinne Mauch (mit 63'139 Stimmen), Daniel Leupi (59'082
Stimmen), André Odermatt (57'969 Stimmen), Raphael Golta (56'572 Stimmen), Richard
Wolff (48'311 Stimmen) und Filippo Leutenegger (44'358 Stimmen) – die Wiederwahl.
Karin Rykart erzielte ein Glanzresultat und erhielt am fünftmeisten Stimmen (49'285
Stimmen) – und damit mehr als Wolff und Leutenegger. Letzterer schaffte das absolute
Mehr zwar sicher, erhielt aber doch deutlich weniger Zuspruch als der am
schlechtesten abschneidende Linke, Richard Wolff. Andreas Hauri wurde mit 36‘058
Stimmen gewählt und errang damit zum ersten Mal einen Zürcher Stadtratssitz für die
Grünliberalen. Auch der Nachfolger von Andres Türler, Michael Baumer, übertraf mit
33‘033 Stimmen das absolute Mehr, wenn auch nur knapp. Mit deutlichem Abstand
folgten Markus Hungerbühler (26‘900 Stimmen) und die beiden SVP-Kandidierenden
Susanne Brunner (23‘683) und Roger Bartholdi (22‘673). Auch die Wahl fürs
Stadtpräsidium verlief eindeutig, so war der Wahlkampf hierzu zuvor auch eher
zurückhaltend geblieben: Mit 53‘300 Stimmen schaffte Corinne Mauch die Wiederwahl
gegen Filippo Leutenegger mit 27‘094 Stimmen und Andreas Hauri mit 3‘145 Stimmen
deutlich. 
Das bürgerliche Top-5-Ticket gehörte somit zu den grossen Verlierern des Tages. Von
den fünf Kandidaten waren lediglich die beiden FDP-Vertreter gewählt worden; die
Medien sprachen von einem Fiasko für SVP und CVP. Dies insbesondere auch aufgrund
der Ergebnisse bei den Gemeinderatswahlen. Kritisiert wurde in der Folge vor allem die
Strategie der Bürgerlichen, die bisherige Politik des Stadtrats und das «Versagen» von
Rot-Grün zu kritisieren. Der Stadt gehe es gut, weshalb zwingende Argumente für eine
bürgerliche Wende gefehlt hätten, war man sich einig. Eine andere Erklärung für die
Niederlage lieferte das bürgerliche Lager: «Ein besseres Abschneiden des Top5-Teams
wurde vor allem durch die hohe Mobilisierung innerhalb des linken Lagers durch die
NoBillag-Abstimmung verhindert», publizierte das Komitee auf seiner Webseite. «Mit
einer anderen Abstimmungskonstellation wäre ein weitaus besseres Abschneiden des
Top5-Teams wahrscheinlich gewesen.» Dies erachteten jedoch die meisten
Kommentatoren als wenig plausibel: Ein solcher Zusammenhang sei statistisch nicht zu
beweisen; nicht nur die SVP und die FDP, die sich zumindest teilweise für die Initiative
ausgesprochen hatten, sondern auch die CVP, die diese deutlich bekämpft hatte,
hätten bei der Wahl schlecht abgeschnitten; und die Ergebnisse hätten vergleichsweise
deutlich mit den Vorumfragen übereingestimmt. Stattdessen ging man davon aus, dass
die Bürgerlichen in der Stadt Zürich eine Zusammenarbeit der drei Parteien (noch)
nicht akzeptiert hätten. 

Im Mai 2018 nahm der Stadtrat die Departementsverteilung vor, wobei es zu einer
«grossen Rochade» (Mauch) kam: 5 Departemente wurden neu verteilt, lediglich die
vier bisherigen SP- und Grünen-Mitglieder des Stadtrats behielten ihre Ressorts.
Filippo Leutenegger und Richard Wolff hingegen mussten gegen ihren Willen ihre
Departemente wechseln: Leutenegger wird zukünftig anstelle des Tiefbaudepartements
das Schuldepartement übernehmen und Wolff wird anstelle des
Sicherheitsdepartements neu für das Tiefbaudepartement zuständig sein.
Stadtpräsidentin Mauch begründete diese Entscheide der Stadtregierung damit, dass es
bezüglich des Tiefbaus bereits bisher zu Blockaden zwischen Leutenegger und dem
Parlament gekommen sei und sich dies nun, nachdem die Linken deutlich in der
Mehrheit seien, noch verstärken werde. Leutenegger bedauerte diesen Entscheid und
kritisierte, dass in einer Konkordanzdemokratie die Minderheiten eingebunden werden
sollten. Den Departementswechsel von Wolff begründete Mauch damit, dass er
bezüglich der Räumung des besetzten Koch-Areals befangen sein könnte, weil seine
Söhne dort verkehrten. Wolff erklärte, er sei «schockiert» gewesen, als man ihm vor
fünf Jahren das Sicherheitsdepartement gegeben habe, und sei nun erneut
«schockiert» darüber, dass man es ihm wieder wegnehme. Wolffs
Sicherheitsdepartement übernahm Karin Rykart, Baumer wurde für das Departement
«Industrielle Betriebe» zuständig und Andreas Hauri erhielt das
Gesundheitsdepartement von Nielsen. 
Die Medien kritisierten nicht nur die Art, wie die Departemente verteilt wurden – die
Freisinnigen sprachen zum Beispiel von einem «rot-grüne[n] Machtrausch», doch auch
neutralere Stimmen kritisierten die «Machtdemonstration» der SP und der Grünen –,
sondern auch die Verteilung an sich: Die SP und die Grünen hätten diejenigen
Departemente, die sie als wichtig erachteten, unter sich aufgeteilt, den Freisinnigen
habe man hingegen die «unbedeutenden» Ämter (Präsident der FDP Zürich, Severin
Pflüger) gegeben. Am stärksten wurde hingegen kritisiert, dass die Stadträtinnen und
Stadträte der SP und der Grünen nicht die Verantwortung für das schwierigste
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Departement, das Gesundheitsdepartement, übernommen hätten. Die beiden Parteien
hätten sich damit aus der Verantwortung gestohlen, kritisierten FDP und AL. Diese
Verantwortung wird nun Andreas Hauri als Neugewählter übernehmen müssen. 7

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Arbeitslosenversicherung (ALV)

Mit zwei parlamentarischen Initiativen (Pa.Iv. 16.502 und Pa.Iv. 16.503) wollte Min Li
Marti (sp, ZH) im Dezember 2016 die Situation älterer Arbeitsuchender im AVIG
verbessern. Mit der ersten Initiative sollte das AVIG zukünftig generell den Bedürfnissen
und Schwierigkeiten älterer Arbeitsuchender besser gerecht werden, die zweite
Initiative formulierte konkrete Vorschläge: So sollte bei über 55-Jährigen zukünftig auch
der Verdienst aus arbeitsmarktlichen Massnahmen versichert sein und die
Mindestbeitragszeit für den Maximalbezug von Arbeitslosengeld für dieselbe
Personengruppe von 22 auf 18 Monate reduziert werden. Die SGK-NR empfahl mit 18 zu
6 respektive 19 zu 6 Stimmen, den Initiativen keine Folge zu geben. Sie konzentriere sich
mit Hilfe der Wirtschaft lieber auf eine bessere Arbeitsmarkteingliederung der über 55-
Jährigen, deren Arbeitslosen- und Aussteuerungsquote überdies tiefer lägen als
diejenigen anderer Gruppen. Dabei nahm die Kommission auch Petitionen des Vereins
50plus outIn work Schweiz (heute Avenir50plus; Pet. 15.2038) sowie von Herrn Gotthold
Morach (Pet. 17.2004) zur Kenntnis. 
Nach einer hitzigen Debatte zur Frage, wie stark sich die Situation für die über 50-
Jährigen seit der Einführung der Personenfreizügigkeit verschlechtert habe, lehnte der
Nationalrat beide Initiativen in der Frühjahrssession 2018 mit 135 zu 52 Stimmen (bei 3
Enthaltungen) respektive mit 129 zu 51 (bei 3 Enthaltungen) ab. Bei beiden
Abstimmungen waren die geschlossen stimmenden SP- und Grünen-Fraktion sowie
EVP-Nationalrätin Marianne Streiff-Feller (evp, BE) – unterstützt in der zweiten
Abstimmung von Thomas Aeschi (svp, ZG) – in der Minderheit. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.03.2018
ANJA HEIDELBERGER

Soziale Gruppen

Frauen und  Gleichstellungspolitik

Identische Motionen für eine Betriebszulage bei Mutterschaftsentschädigung von
Selbständigerwerbenden reichten Min Li Marti (sp, ZH; Mo. 19.4110) im Nationalrat und
Liliane Maury Pasquier (sp, GE; Mo. 19.4270) im Ständerat ein. Da bei der Wehrpflicht
eine Betriebszulage für Selbständigerwerbende vorgesehen sei, solle eine solche auch
in der Mutterschaftsversicherung, die ebenfalls in der Erwerbsersatzordnung geregelt
wird, eingeführt werden, forderten die Motionärinnen. Wie während des Militärdienstes
hätten Selbständigerwerbende auch während der Mutterschaft laufende
Betriebskosten. 
Die Forderung traf auf breite Zustimmung: Nachdem der Bundesrat die Annahme
beider Motionen ohne weitere Ausführungen empfohlen hatte, stimmten ihnen sowohl
Ständerat als auch Nationalrat in der Wintersession 2019 diskussionslos und
stillschweigend zu. 9

MOTION
DATUM: 20.12.2019
ANJA HEIDELBERGER

Bildung, Kultur und Medien
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Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

Die Förderung der informellen politisch-kulturellen Bildung stelle einen essentiellen
Bestandteil einer funktionsfähigen Demokratie dar und sensibilisiere für ein
gesondertes Bewusstsein über die systemische Fragilität dieser Errungenschaft.
Kulturelle Bildung trage dazu bei, die Komplexität der Realität auf ein Wesentliches
herunterzubrechen, und fördere das kritische Denken bei jungen Bürgerinnen und
Bürgern. Gerade deshalb müsse die Kulturpolitik im Fokus der Bemühungen stehen,
ebendiese Jugend vor Radikalisierung, Populismus und nationalistischen Ideen zu
schützen, so die Begründung des Postulats Marti (sp, ZH). Wie die Nationalrätin in der
Sommersession 2019 ihren Ratskolleginnen und -kollegen eröffnete, würde ihr
eingereichter Vorstoss zur Einführung eines schweizerischen Jugendkulturgutscheins
zwar «die Welt nicht verändern, aber vielleicht einigen eine neue Welt eröffnen». Die
Idee dahinter ist es, jeder Einwohnerin und jedem Einwohner  der Schweiz zum 16.
Geburtstag einen Kulturgutschein zu schenken, der die Inhaberinnen und Inhaber
innerhalb eines bestimmten Zeitraums zum Bezug eines breitgefächerten kulturellen
Angebotes berechtigt und dessen Geldwert noch zu definieren wäre. Da der Gutschein
allen Jugendlichen zugutekomme, auch jenen aus bescheidenen finanziellen
Verhältnissen, würde dieser auch einen Beitrag zur Chancengleichheit leisten. 
In seiner Stellungnahme hatte der Bundesrat darauf verwiesen, dass er um die
gesellschaftliche Bedeutung einer breiten kulturellen Teilhabe wisse und diese daher
auch als eine der drei zentralen Handlungsachsen der Förderperiode 2016–2020
definiert habe. Insofern nehme das Anliegen einen wichtigen Bestandteil der
Kulturpolitik auf. Die Umsetzbarkeit des Postulats stellte er dennoch in Frage, da mit
sehr hohen Kosten, einem hohen Verwaltungsaufwand und erheblichen Streuverlusten
zu rechnen sei. Des Weiteren verwies er darauf, dass ein Grossteil der
Kulturinstitutionen kantonal bzw. kommunal unterhalten würden und für die
angesprochene Altersgruppe – da sich diese zumeist noch in Ausbildung befinde –
grundsätzlich ermässigte Eintritte erhältlich seien.
Im Nationalrat schien man der gleichen Auffassung zu sein wie der Bundesrat: Mit 128
zu 48 Stimmen (keine Enthaltungen) wurde der Vorstoss abgelehnt. 10

POSTULAT
DATUM: 05.06.2019
MELIKE GÖKCE

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Linke und ökologische Parteien

Nach den Gerüchten über seinen möglichen Abgang in Folge der schlechten
Wahlresultate bei den Nationalratswahlen 2019 bestätigte Christian Levrat am 12.
November 2019 in den Medien offiziell seinen Rücktritt als SP-Parteipräsident. Schon
Anfangs November hatte Jacqueline Fehr (sp, ZH) – mit klaren Worten – Levrats Abgang
gefordert; eine Forderung, die zum Beispiel auch die Zürcher SP-Co-Präsidentin Priska
Seiler Graf geteilt hatte. 
Christian Levrat kommunizierte seinen Entscheid in zwei Interviews mit dem Blick und
La Liberté, wobei er auch klarstellte, dass sein Abgang schon im Frühling 2019
beschlossen worden war. Der auf November 2020 geplante Parteitag werde auf April
2020 vorgezogen, damit das neue Präsidium genug Zeit habe, um die nächsten Wahlen
vorzubereiten. Somit stehe sein Rücktritt nicht mit den Ergebnissen der
Nationalratswahlen 2019 und den lauten Abtrittsforderungen seitens anderer
Parteimitglieder in Zusammenhang.
Die Presse blickte auf die Erfolge und Misserfolge des Parteipräsidenten zurück:
Obwohl Levrat die Verluste der SP in puncto Stimmenanteile nicht habe verhindern
können, sei es ihm gelungen – so die NZZ – «die Strömungen innerhalb der traditionell
streitlustigen Partei relativ erfolgreich zu vereinen» und im Ständerat auch Allianzen
über die Parteigrenzen hinweg einzufädeln.
Mit dem Rücktritt von Levrat starteten die Medien ihre Spekulationen zu seiner
Nachfolgerin oder seinem Nachfolger. Im Rennen um das Präsidium hätten gemäss NZZ
bereits folgende Personen ihr Interesse geäussert: Flavia Wasserfallen (sp, BE), Barbara
Gysi (sp, SG), Mattea Meyer (sp, ZH), Min Li Marti (sp, ZH) und Cédric Wermuth (sp, AG).
Der Tages-Anzeiger betonte überdies, dass die Wahl des Präsidiums für zahlreiche
Parteimitglieder nicht nur eine neue Person an der Spitze der SP, sondern auch eine
neue Aufstellung der Partei – sowohl organisatorisch als auch inhaltlich – bedeute:
Einige Parteimitglieder wünschten sich eine «Feminisierung» der Partei, andere einen

PARTEICHRONIK
DATUM: 12.11.2019
GIADA GIANOLA
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Wahlkampf mit klarerem Programm und klarerer Richtung, wieder andere eine Person
mit strategisch-führungsmässigen Qualitäten. Wer das Präsidium übernimmt und wie
die neue Strategie aussehen soll, wird im April 2020 entschieden. 11
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